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Richtlinie zur Förderung von Koordinierungs- und Beratungsleistungen und der          Öffentlichkeitsarbeit der Landschaftspflegeverbände

	1
	Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

	1.1
	Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie unter Beachtung der §§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO), der hierzu geltenden Verwaltungsvorschriften, des Haushaltsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung sowie der §§ 48, 49 und 49 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) Zuwendungen zur Förderung von Beratungs- und Koordinierungsleistungen und der Öffentlichkeitsarbeit der Landschaftspflegeverbände, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich sind.

	1.2
	Wesentliches Ziel der Förderung von Beratungs- und Koordinierungsleistungen und der Öffentlichkeitsarbeit ist die Initiierung und Optimierung von landschaftspflegerischen Maßnahmen, die der Erhaltung und Entwicklung der landschaftstypischen Natur- und Kulturlandschaft in Thüringen sowie der Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums dienen.

	1.3
	Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

	
	

	2
	Gegenstand der Förderung

	
	Förderfähig ist die Durchführung von Koordinierungs- und Beratungsleistungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit, sofern diese auf die Umsetzung und Optimierung von Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege gerichtet sind.

	
	Insbesondere können dies folgende Vorhaben sein:

	2.1
	Beratung der Landwirte und sonstiger Fördernehmer über Fördermöglichkeiten im Bereich der Landschaftspflege;

	2.2
	Information der Landwirte und sonstiger Fördernehmer über die allgemeinen und speziellen Ziele der Landschaftspflege;

	2.3
	Unterstützung der Umsetzung landschaftspflegerischer Vorhaben durch Planung, Vorbereitung, Anleitung und Begleitung der Maßnahmen;
	

	2.4
	Analyse und Bewertung der durchgeführten Maßnahmen;
	

	2.5
	Darstellung von Themen der Landschaftspflege in der Öffentlichkeit.
	

	
	

	3
	Zuwendungsempfänger

	
	Zuwendungsempfänger sind Landschaftspflegeverbände, soweit sie gemeinnützige eingetragene Vereine sind.

	
	

	4
	Zuwendungsvoraussetzungen

	4.1
	Förderfähig sind nur Vorhaben gemäß Nummer 2 dieser Richtlinie, die zur nachhaltigen Landnutzung und Landschaftspflege beitragen.

	4.2
	Vorrangiger Vereinszweck des antragstellenden Landschaftspflegeverbandes muss die Förderung der nachhaltigen Landnutzung und der Landschaftspflege zur Erhaltung und Entwicklung einer vielfältigen und artenreichen Kulturlandschaft sein.

	
	

	5
	Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

	5.1
	Zuwendungsart

	
	Bei der Förderung nach dieser Richtlinie handelt es sich um eine Projektförderung nach Nummer 2.1 der VV zu § 23 ThürLHO.

	
	

	5.2
	Finanzierungsart und Form der Zuwendung

	
	Die Zuwendungen werden in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen im Wege der Anteilsfinanzierung bis maximal 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.

	
	

	5.3 
	Bemessungsgrundlage

	5.3.1
	Die zuwendungsfähigen Ausgaben ermitteln sich als Vielfaches eines festgelegten Stundensatzes. Über den festgelegten Stundensatz hinaus können auch Aufwendungen für Aufträge an Dritte und besondere Sachausgaben gefördert werden.

	5.3.2
	Der Stundensatz setzt sich zusammen aus Personal- und Sachausgaben, die den Vorhaben gemäß Nummer 2 dieser Richtlinie unmittelbar oder mittelbar zugeordnet werden können. 

Sachausgaben sind Ausgaben für Mieten, Bürobedarf, Klein- und Verbrauchsmaterialien, Kleingeräte mit einem Wert des Einzelpostens bis 100 Euro (195,58 DM) sowie Fahrtausgaben. Der Stundensatz ist im Antrag durch eine Kalkulation nachzuweisen und kann bis zu einem Höchstbetrag von 27,50 Euro (53,79 DM) pro Stunde als zuwendungsfähig anerkannt werden.

	
	Aufwendungen für Aufträge an Dritte und besondere Sachausgaben sind Ausgaben, die den im Stundensatz kalkulierten Sachausgaben nicht zugerechnet werden können, die für die Durchführung von Vorhaben gemäß Nummer 2 dieser Richtlinie aber unmittelbar erforderlich sind und einen Wert des Einzelpostens von 100 Euro (195,58 DM) übersteigen. 

	5.3.3
	Für die Vorhaben gemäß Nummer 2 dieser Richtlinie wird ein maximaler Stundenaufwand festgesetzt.

	5.3.4
	Zuschüsse unter 250 Euro (488,96 DM)  werden in der Regel nicht gewährt.

	5.3.5
	Der Landeszuschuss wird jährlich in einer Höhe bis zu 50.000 Euro (97.791,50 DM) pro Verband gewährt.




	6
	Verfahren

	6.1
	Antragsverfahren
Der Antragsteller hat den Förderantrag mit Ausgaben- und Finanzierungsplan nach den vorgegebenen Mustern (Anlage 1 und 2) schriftlich bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. Der Antrag muss eine ausführliche Beschreibung der Maßnahme einschließlich der dafür vorgesehenen Stundenzahl sowie eine Kalkulation des Stundensatzes enthalten. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, zusätzliche Unterlagen anzufordern.

	
	

	6.2
	Bewilligungsverfahren

	
	Bewilligungsbehörde ist die obere Naturschutzbehörde im Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA). 

Das TLVwA prüft die Förderwürdigkeit des Vorhabens anhand der vorgelegten Unterlagen, der Vorschriften dieser Richtlinie und der sonstigen haushaltsrechtlichen Zuwendungsvoraussetzungen und entscheidet im Benehmen mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde über den Antrag.

	
	

	6.3
	Verwendungsnachweisverfahren

	6.3.1
	Der Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger gegenüber der Bewilligungsbehörde zu führen, sie prüft den Verwendungsnachweis.

	6.3.2
	Der Verwendungsnachweis besteht mindestens aus

· einem Sachbericht, in dem die Verwendung der Zuwendung sowie das 
erzielte Ergebnis im einzelnen darzustellen ist,

· einem Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden, unter Angabe von Ort, Zeit und Art der Tätigkeiten, Anzahl der geleisteten Stunden und Name der beschäftigten Personen,

· einem Nachweis aller projektbezogenen Einzelfahrten in Form eines Fahrtenbuches, 

· einem zahlenmäßigen Nachweis, in dem die Einnahmen und Ausgaben, entsprechend der Gliederung des Ausgaben- und Finanzierungsplanes für Aufträge an Dritte und besondere Sachausgaben mit einem Wert des Einzelpostens größer 100 Euro (195,85 DM), auszuweisen sind,

· und den Originalen der Rechnungsbelege für die zahlenmäßig nachzuweisenden Positionen.

	6.3.3
	Im Bewilligungsbescheid können Auflagen erteilt werden, in denen weitere Unterlagen zum Verwendungsnachweis gefordert werden.

	
	

	6.4
	Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 ThürLHO sowie die §§ 48, 49 und 49a des ThürVwVfG, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.



	6.5
	Prüfungsrecht
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 3 ThürLHO).

Die Prüfungsrechte des Thüringer Rechnungshofs (§ 91 ThürLHO), der seine Rechnungsprüfungsstellen mit der Prüfung beauftragen kann (§ 88 Abs. 1 ThürLHO) bleiben unberührt.



	7
	Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung von Landschaftspflegeverbänden“ vom 25.08.1997 (ThürStAnz Nr. 34/1997 S. 1724) außer Kraft.


	
	Erfurt, den ...............

Dr. Volker Sklenar

Minister für Landwirtschaft, Naturschutz

und Umwelt




